
                                                                            

 
Gewinnauszahlung 
Auf einer Quittung insgesamt erzielte Geldgewinne bis 2.499,99 € können durch jede 
Annahmestelle oder durch die Geschäftsstelle (Zentrale von LOTTO Hamburg) gegen 
Rückgabe der Quittung ausgezahlt werden. In Wolsdorff-Filialen können Gewinne sogar bis 
zu 4.999,99 € ausgezahlt werden. Die Obergrenze für die Auszahlung von TOTO-Gewinnen 
liegt bei 999,99 € für alle Hamburger LOTTO-Annahmestellen. TOTO-Gewinne ab 1.000 € 
sowie sonstige Gewinne ab 2.500 € werden durch die Geschäftsstelle gegen Rückgabe der 
Quittung ausgezahlt.  
 
Die Gewinnauszahlung erfolgt für alle Spiel- und Wettarten in der Regel ab Montag, 14:30 
Uhr und für die Mittwoch-Ziehung in der Regel ab Donnerstag, 14:30 Uhr nach der jeweiligen 
Ziehung/Wettrunde. Bei den Lotterien KENO und plus 5 i.d.R. ab dem nächstfolgenden 
Werktag nach dem jeweiligen Ziehungstag ab jeweils 11:00 Uhr.  
 
Eurojackpot: Die Ziehung der Gewinnzahlen findet wöchentlich dienstags- und freitagabends 
statt. Noch am selben Abend ab ca. 21:30 Uhr werden die Gewinnzahlen bekannt gegeben 
und gleichzeitig, ob und wohin der Jackpot gefallen ist oder auf welche Höhe er anwächst. 
Bereits am Mittwoch- oder Samstagmorgen können die Gewinne ausgezahlt werden. 

 

Spieleinsatz- und 
Gebührenzusammenstellung 

 

Gültig ab 25. März 2022 
 
Spieleinsatz 
 
LOTTO 6aus49  
 
KENO 
 
plus 5 
 
TOTO 
Auswahlwette 6 aus 45 
 
13er-Ergebniswette 
 
GlücksSpirale 
 
Die Sieger-Chance 
 
Spiel77  
 
SUPER6 
 
BINGO!–Die Umweltlotterie 
 
Eurojackpot 

 
je Spiel 
 
€ 1,20 
 
€ 1,00 Mindesteinsatz 
 
€ 0,75 
 
 
€ 0,65 
 
€ 0,50 
 
€ 5,00 
 
€ 3,00 
 
€ 2,50 
 
€ 1,25 
 
€ 3,00 
 
€ 2,00  

 
Bearbeitungsgebühr 

 
je Spielauftrag/Quick-Tipp: € 0,70 

 
 

 


